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Resolution 1945 (2010) 

verabschiedet auf der 6401. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 14. Oktober 2010 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und die Erklärungen seines Präsiden-
ten betreffend Sudan, 

 in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Sache des Friedens in ganz Sudan, zur Sou-
veränität, Unabhängigkeit, Einheit und territorialen Unversehrtheit Sudans, zur vollen und 
raschen Durchführung der Schlussphase des Umfassenden Friedensabkommens, einschließ-
lich der Anstrengungen mit dem Ziel, die Einheit attraktiv zu machen, und der Abhaltung 
eines Referendums zur Bestimmung des künftigen Status der Bevölkerung Südsudans in 
Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbstbestimmung, und unter Hinweis auf die Wichtigkeit 
der Grundsätze der guten Nachbarschaft, der Nichteinmischung und der Zusammenarbeit in 
den Beziehungen zwischen den Staaten in der Region,  

 unter Begrüßung des Kommuniqués, das nach der am 24. September 2010 in New 
York abgehaltenen Tagung auf hoher Ebene über Sudan herausgegeben wurde (SG/2165),  

 in Bekräftigung seiner vollen Unterstützung für die Anstrengungen, eine umfassende 
und alle Seiten einschließende Lösung des Konflikts in Darfur herbeizuführen, und, einge-
denk des Friedensabkommens für Darfur, der Notwendigkeit der Vollendung des politischen 
Prozesses und der Beendigung der Gewalt und der Missbrauchshandlungen in Darfur, 

 erneut erklärend, dass eine dauerhafte politische Lösung und beständige Sicherheit in 
Darfur herbeigeführt werden müssen, und mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle 
Parteien, die dem Friedensprozess nach wie vor fernbleiben, sich den Verhandlungen von 
Doha ohne Vorbedingungen oder weitere Verzögerungen anzuschließen, und an alle Par-
teien, voll und konstruktiv an dem Prozess mitzuwirken und mit dem Gemeinsamen Chef-
vermittler der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen, Djibril Bassolé, zusammen-
zuarbeiten, 

 unter Begrüßung des zwischen den Regierungen Tschads und Sudans geschlossenen 
Abkommens vom 15. Januar 2010 zur Normalisierung ihrer Beziehungen und Tschad und 
Sudan eindringlich nahelegend, dieses Abkommen auch weiterhin durchzuführen und die 
Unterstützung von Rebellenkräften und allen anderen bewaffneten Gruppen auch künftig zu 
unterlassen, 
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 mit tiefer Sorge Kenntnis nehmend von der Zunahme der Gewalt und den wachsenden 
Stammesauseinandersetzungen, der anhaltenden sexuellen und geschlechtsspezifischen Ge-
walt und der fortgesetzten Straflosigkeit, mit dem erneuten Ausdruck seiner tiefen Besorgnis 
über die Angriffe auf humanitäre Helfer und Friedenssicherungskräfte und über die Sicher-
heit von Zivilpersonen und mit der Aufforderung an alle Parteien in Darfur, die Offen-
sivhandlungen sofort einzustellen und weitere gewaltsame Angriffe, die zu einer Ver-
schlechterung der Lage im Bereich der humanitären Hilfe und einer Einschränkung des Zu-
gangs der humanitären Helfer zu den notleidenden Bevölkerungsgruppen führen, zu unter-
lassen, 

 verlangend, dass die am Konflikt beteiligten Parteien Zurückhaltung üben und alle 
Arten von Kampfhandlungen, einschließlich Bombenangriffen, einstellen,  

 verlangend, dass alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien alle sexuel-
len Gewalthandlungen gegen Zivilpersonen, nach den Resolutionen 1325 (2000), 1820 
(2008), 1888 (2009) und 1889 (2009), die Einziehung und den Einsatz von Kindern, nach 
den Resolutionen 1612 (2005) und 1882 (2009), sowie unterschiedslose Angriffe auf Zivil-
personen, nach Resolution 1894 (2009), umgehend und vollständig einstellen, 

 in Würdigung der Bemühungen des Hybriden Einsatzes der Afrikanischen Union und 
der Vereinten Nationen in Darfur (UNAMID), des Gemeinsamen Chefvermittlers der Afri-
kanischen Union und der Vereinten Nationen, des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, 
der Liga der arabischen Staaten, der Hochrangigen Umsetzungsgruppe der Afrikanischen 
Union für Sudan und der politischen Führer der Region um die Förderung von Frieden und 
Stabilität in Darfur, diese Bemühungen erneut voll unterstützend und mit dem Ausdruck 
seiner nachdrücklichen Unterstützung für den politischen Prozess im Rahmen der von der 
Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen geleiteten Vermittlungsbemühungen, 

 unter Begrüßung der engeren Zusammenarbeit und des verstärkten Informationsaus-
tauschs zwischen dem UNAMID und der Sachverständigengruppe dank der von der Haupt-
abteilung Friedenssicherungseinsätze erarbeiteten Leitlinien und des Beschlusses des 
UNAMID, eine Koordinierungsstelle zur Erleichterung des Austauschs von Informationen 
über das Waffenembargo mit der Sachverständigengruppe einzurichten, 

 unter Hinweis auf den am 2. Juli 2010 herausgegebenen Halbzeitbericht der vom Ge-
neralsekretär gemäß Ziffer 3 b) der Resolution 1591 (2005) eingesetzten Sachverständigen-
gruppe, deren Mandat mit späteren Resolutionen verlängert wurde, Kenntnis nehmend von 
dem Schlussbericht der Sachverständigengruppe und seine Absicht bekundend, über den zu-
ständigen Ausschuss die Empfehlungen der Gruppe zu prüfen und geeignete weitere Schrit-
te zu erwägen,  

 unter Kenntnisnahme einiger positiver Entwicklungen, jedoch seine Besorgnis dar-
über bekundend, dass die Arbeit der Sachverständigengruppe, einschließlich ihrer Bewe-
gungsfreiheit, während des vergangenen Mandatszeitraums behindert wurde, 

 unter Betonung der Notwendigkeit, die Bestimmungen der Charta betreffend Vorrech-
te und Immunitäten sowie das Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der 
Vereinten Nationen, soweit diese auf die Einsätze der Vereinten Nationen und auf die daran 
beteiligten Personen anwendbar sind, zu achten, 

 feststellend, dass die Situation in Sudan nach wie vor eine Bedrohung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 
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 1. beschließt, das Mandat der ursprünglich gemäß Resolution 1591 (2005) einge-
setzten Sachverständigengruppe, das zuvor bereits mit den Resolutionen 1651 (2005), 1665 
(2006), 1713 (2006), 1779 (2007), 1841 (2008) und 1891 (2009) verlängert wurde, bis zum 
19. Oktober 2011 zu verlängern, und ersucht den Generalsekretär, möglichst rasch die erfor-
derlichen Verwaltungsmaßnahmen zu ergreifen;  

 2. erinnert an den Bericht der Informellen Arbeitsgruppe für allgemeine Sank-
tionsfragen (S/2006/997) über bewährte Verfahrensweisen und Methoden, namentlich die 
Ziffern 21, 22 und 23, in denen Möglichkeiten zur Klarstellung methodologischer Standards 
für Überwachungsmechanismen erörtert werden, darunter die Sachverständigengruppe;  

 3. ersucht die Sachverständigengruppe, dem Ausschuss nach Ziffer 3 a) der Reso-
lution 1591 (2005) (im Folgenden „Ausschuss“) spätestens am 31. März 2011 eine Halb-
zeitunterrichtung über ihre Arbeit zu geben und ihm spätestens 90 Tage nach der Verab-
schiedung dieser Resolution einen Zwischenbericht vorzulegen und dem Rat spätestens 
30 Tage vor Ablauf ihres Mandats einen Schlussbericht mit ihren Feststellungen und Emp-
fehlungen vorzulegen; 

 4. ersucht die Sachverständigengruppe, ihre Tätigkeiten gegebenenfalls mit denen 
des Hybriden Einsatzes der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur 
(UNAMID) sowie mit den internationalen Anstrengungen zur Förderung des politischen 
Prozesses in Darfur abzustimmen und in ihrem Zwischenbericht und ihrem Schlussbericht 
die Fortschritte bei der Verringerung der Verstöße aller Parteien gegen die mit den Ziffern 7 
und 8 der Resolution 1556 (2005) und Ziffer 7 der Resolution 1591 (2005) verhängten Maß-
nahmen sowie die Fortschritte beim Abbau der Hindernisse für den politischen Prozess, der 
Bedrohungen der Stabilität in Darfur und in der Region, der Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht oder die internationalen Menschenrechtsnormen oder anderer Gräueltaten, ein-
schließlich sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, und der anderen Verstöße gegen 
die genannten Resolutionen zu bewerten;  

 5. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen, die Afrika-
nische Union und andere interessierte Parteien nachdrücklich auf, mit dem Ausschuss und 
der Sachverständigengruppe voll zusammenzuarbeiten, insbesondere indem sie alle ihnen 
zur Verfügung stehenden Informationen über die Durchführung der mit den Resolutionen 
1591 (2005) und 1556 (2004) verhängten Maßnahmen übermitteln;  

 6. legt allen Staaten, insbesondere denjenigen in der Region, eindringlich nahe, 
dem Ausschuss über die Schritte Bericht zu erstatten, die sie zur Durchführung der mit den 
Resolutionen 1591 (2005) und 1556 (2004) verhängten Maßnahmen unternommen haben, 
einschließlich der Verhängung gezielter Maßnahmen; 

 7. erinnert alle Staaten, insbesondere die Staaten in der Region, an die in den Re-
solutionen 1591 (2005) und 1556 (2004) enthaltenen Verpflichtungen, insbesondere die Ver-
pflichtungen betreffend Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial;  

 8. verweist erneut auf Ziffer 7 der Resolution 1591 (2005), die für die mit den Zif-
fern 7 und 8 der Resolution 1556 (2004) verhängten Maßnahmen folgende Ausnahmen vor-
sieht:  

 a) die Versorgungsgüter und die damit zusammenhängende technische Hilfe, die in 
Ziffer 9 der Resolution 1556 (2004) aufgeführt werden;  

 b) zur Unterstützung der Durchführung des Umfassenden Friedensabkommens be-
reitgestellte Hilfe und Versorgungsgüter oder 
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 c) Transporte militärischer Ausrüstungsgegenstände und Versorgungsgüter in die 
Region Darfur, die von dem mit Ziffer 3 a) der Resolution 1591 (2005) eingesetzten Aus-
schuss auf Antrag der Regierung Sudans vorab genehmigt werden;  

 9. beschließt, dass alle Staaten, einschließlich Sudans, wenn sie die in Ziffer 7 der 
Resolution 1591 (2005) enthaltene Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen, den Ausschuss 
benachrichtigen, bevor sie Hilfe und Versorgungsgüter für die Region Darfur zur Unterstüt-
zung der Durchführung des Umfassenden Friedensabkommens in den Staaten Nord-Darfur, 
Süd-Darfur und West-Darfur bereitstellen;  

 10. beschließt, dass alle Staaten sicherstellen, dass sämtliche nicht nach den Resolu-
tionen 1556 (2004) und 1591 (2005) verbotenen Verkäufe oder Lieferungen von Rüstungs-
gütern und sonstigem Wehrmaterial an Sudan von der Vorlage der erforderlichen Endver-
wenderdokumentation abhängig gemacht werden, damit die Staaten sich vergewissern kön-
nen, dass diese Verkäufe oder Lieferungen mit den durch die genannten Resolutionen ver-
hängten Maßnahmen im Einklang stehen;  

 11. bekundet seine Absicht, im Anschluss an den Halbzeitbericht den Stand der Um-
setzung zu überprüfen, darunter die Hindernisse für die volle und wirksame Durchführung 
der in Resolution 1591 (2005) verhängten Maßnahmen, mit dem Ziel, die volle Einhaltung 
sicherzustellen;  

 12. bekräftigt das Mandat des Ausschusses, einen Dialog mit den interessierten Mit-
gliedstaaten, insbesondere denjenigen in der Region, anzuregen, so auch indem Vertreter 
dieser Staaten eingeladen werden, mit dem Ausschuss zusammenzutreffen, um die Durch-
führung der Maßnahmen zu erörtern, und legt dem Ausschuss außerdem nahe, seinen Dia-
log mit dem UNAMID fortzusetzen; 

 13. begrüßt die Arbeit, die der Ausschuss unter Heranziehung der Berichte der 
Sachverständigengruppe und gestützt auf die in anderen Foren durchgeführte Arbeit geleis-
tet hat, um die Aufmerksamkeit auf die Verantwortlichkeiten von Akteuren des Privatsektors 
in Konfliktgebieten zu lenken; 

 14. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 


